
Q U A D E R E R / MILITÄRGESCHICHTE 1814-1849 
DAS MILITÄRKONTINGENT 1814 U N D 1815 

DER TRUPPENAUSZUG 1814 

DER VERTRAG MIT BADEN 

Die Ergebnisse der Heeresreform machten sich 
auch in Liechtenstein bemerkbar, vor allem ent
standen für Liechtenstein gleich neue Verpflichtun
gen, noch härtere Forderungen als im Rheinbund 
wurden von alliierter Seite erhoben. Als Richtsatz 
für das von jedem Land zu stellende Kontingent an 
Truppen wurde festgesetzt, dass 2% der Bevölke
rung als militärpflichtig galten. 3 1 So musste Liech
tenstein 100 Mann an Truppen stellen, und zwar 40 
Mann zur Linie, 40 Mann Landwehr und 20 Mann 
Reserve; ferner sollte noch ein Landsturm organi
siert werden. 3 2 Dieses neu zu formierende liechten
steinische Kontingent wurde dem achten deutschen 
Armeekorps unter dem Kommando des Prinzen 
von Württemberg zugeteilt, welches der Hauptar
mee unter dem Kommando des Fürsten Schwar
zenberg angehör te . 3 3 

Da Liechtenstein keine eigenständige militärische 
Einheit bilden konnte, musste wieder ein Vertrags
partner gefunden werden. Über den früheren 
Rheinbundgesandten Schmitz von Grollenburg 
wurden Verhandlungen mit dem Grossherzogtum 
Baden aufgenommen. Am 10. Februar 1814 kam 
der Vertrag zustande. 3 4 Im Unterschied zu den frü
heren Verträgen mit Nassau stellte Liechtenstein 
diesmal die Truppen selbst, während Baden sich 
bereit erklärte, die liechtensteinische Mannschaft 
in seinen Militärkörper zu übernehmen und für ihre 
Ausrüstung aufzukommen. Laut Bericht des Ober
amtes marschierte denn auch die Mannschaft im 
Februar 1814 „unbekleidet und unbewaffnet" ab. 3 5 

Liechtenstein hatte Baden sämtliche Unkosten zu 
ersetzen. Ferner setzte der Vertrag fest, dass die 80 
Mann des Kontingents zur einen Hälfte aus Linien
truppen, 3 6 zur anderen aus Landwehrmännern 3 ' 
zu bestehen hatten. Die Führung des Kontingents 
wurde badischen Offizieren und Unteroffizieren 
übergeben, 3 8 und für das Linienkontingent sollte 
folgender Bestand gelten: 

Ein Feldwebel, ein Sergeant, zwei Korporäle, ein 
Korporalfourier, ein Tambour und 34 Soldaten, ins
gesamt also 40 Mann . 3 9 Für Sold und Verpflegung 
wurden pro Mann und Monat 7 f l . 13 l 4 1/i45 Kreuzer 
festgesetzt.40 
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